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NOTIZEN [DES ZUGER STADT- UND AMTSRATES BEAT II . ZURLAUBEN ZU

ERBRECHTSFRAGEN]

"Der Neckst bim bluot der Neckst bim guot 3 so soll es auch billig heissen der

neckst bim guot soll auch das Nechste synes bluots kan und zuo erhalten-

schuldig syn.

Allenthalben schikht man den Verwandten die vermogenlich sind Jre arme friind



zuo . Also manglete gar woll ein erlüterung hierüber Jn unserem Ohrt : diewyl

vil Arme sonst Jn bettet getriben werdend . Die gemeohts uffriohtung oder uff-

hebung erlüteren . Und solte einer syn guot anderstwohin , es sye woho es welle 3
1

vermachen hingägen dürfftige Arme Erben haben } biss uff den . . . grad 3 das

solte ungültig syn.

Wan ein Vater liederlichen Sohn Jm Landt hüte , Nit für Jn Zalen wölte 3 solle

denselbigen verrüeffen , woho nit für Jnen Zalen.

Den costen uff die schulthwerth taxieren wye vil ehe es für Recht oder Ver¬

trag kome.

Keine Kauffte Gricht ohne ehaffte unvermeydenliche Noth und Ursach erlauben.

Von Erb fühlen wegen in den authoribus luogen , was den Rechten gemäss sye " .

1 ) Zahlenangabe fehlt

AH 69 , 172 und 179 - Blatt 179 r  leer . Blatt 179 V enthält weitere sehr
schwer lesbare Bleistiftnotizen.
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